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Abwägung zur Stellungnahme der Behörde Märkischer Kreis (Stand: 16.04.2020) 
 
Der Bebauungsplan sieht für die Durchfahrten weit überwiegend vorhandene Lücken in der Baum-
reihe vor. Hierfür wurden in Abstimmung mit dem Fachdienst Umweltschutz und Freiraum ausrei-
chend breite Lücken zwischen den Bäumen ausgewählt. Für die übrigen Bereiche ist gem. § 9 (1) Nr. 
11 BauGB ein Zu- und Abfahrtsverbot festgesetzt. Insoweit liegt eine für den Erhalt möglichst vieler 
Bäume abgestimmte einheitliche Zufahrtslösung vor. Diese beinhaltet allerdings auch den Entfall von 
bis zu vier (teilweise vorbelasteten) Bäumen. Der zugrundeliegende städtebauliche Entwurf wurde 
nochmals optimiert, wodurch Zufahrten entfallen konnten. Daher stellt dieser Eingriff in die Baumreihe 
die Obergrenze dar. Ggf. können die Querungen bei der Herstellung der Geländeplateaus aus einer 
Hand und zeitgleich angelegt werden. Dazu muss zu diesem Zeitpunkt jedoch bekannt sein, welche 
Zufahrten tatsächlich hergestellt werden sollen, da ggf. nicht alle Zufahrtsmöglichkeiten – je nach tat-
sächlich geplanten Haustypen – genutzt werden müssen.  
 
Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten 
Grundstücke sind bereits nach der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (§ 8 LBO NRW)  
 
1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und 
2. zu begrünen oder zu bepflanzen, 
 
soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegenste-
hen. 
 
Zur Vermeidung von Steingärten ist darüber hinaus ein Anpflanzgebot gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB im 
Bebauungsplan ergänzt worden. Das Anpflanzgebot sieht das Anpflanzen von einheimischen stand-
ortgerechten Pflanzen zwischen der südlichen – parallel zur Parkstraße verlaufenden – Baugrenze 
und den südlichen Gebäudefassaden der zu errichtenden Gebäude vor, soweit diese Flächen nicht 
für bauliche Anlagen in Anspruch genommen werden, vor. Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu er-
halten und bei Verlust zu ersetzen. 
 
Die Begründung wurde hinsichtlich des Artenschutzes und der Eingriffe in Natur und Landschaft um-
fassend ergänzt. 
 
Der Hinweis zur Verfahrensweise beim Auffinden von sonstigen Abfällen oder verunreinigten Böden 
während der Tiefbauarbeiten wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die nördlich angrenzenden Quellbereiche befinden sich in ausreichender Entfernung zur geplanten 
Bebauung. Eines besonderen Schutzes bedarf es daher nicht. 
 
Die Entwässerungskonzeption wurde grundlegend überarbeitet. Die Anregung, eine öffentliche Versi-
ckerungsanlage für das Baugebiet vorzusehen, wurde (weitgehend) aufgegriffen und hat in Abstim-
mung mit dem SELH Eingang in die Planung gefunden. Die Versickerungsflächen sind gem. § 9 (1) 
Nr. 14 als Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser im Bebauungs-
plan festgesetzt. Im östlichen Teilbereich des Plangebietes sind jedoch weiterhin private Versicke-
rungsanlagen vorgesehen, um überlange Zuleitungen zur öffentlichen Versickerungsanlage zu ver-
meiden. Da der Wald hier nach Norden zurückspringt, ist ausreichend Raum für private Versicke-
rungsanlagen vorhanden.  
 
Der Hinweis zur Verwendung von Heizöl zur Beheizung der Wohnungen wird zur Kenntnis genom-
men und wurde an die Bauaufsicht weitergeleitet. 
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Landschaftsverband Westfalen Lippe – Archäologie für Westfalen, Schreiben vom 06.04.2020 

 



- 4 - 

    
 

 
 
 
 
Abwägung zur Stellungnahme der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Stand: 
06.04.2020) 
 
Der Hinweis zur Verfahrensweise beim Auffinden bisher unentdeckter Bodendenkmäler befindet sich 
bereits wörtlich in der Begründung zum Bebauungsplan. 
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Enervie Vernetzt, Schreiben vom 16.04.2020 und 05.05.2021 
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Nachtrag vom 16.04.2020: 
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Abwägung zur Stellungnahmen der ENERVIE Vernetzt GmbH (Stand: 16.04.2020 und 
05.05.2021) 
 
Die Hinweise zur Wasser- und Gasversorgung sowie zu Umfang und Dimensionierung für ein Versor-
gungskonzept werden zur Kenntnis genommen. In Abstimmung mit Enervie Vernetzt wurde ein 
Standort für eine Station zur Stromversorgung gem. § 9 (1) Nr. 12 BauGB als Versorgungsfläche – 
Elektrizität – im Bebauungsplan festgesetzt 
 
Neue Baumstandorte in der Nähe vorhandener Leitungen sind nicht vorgesehen. 
 
Der Hinweis auf eventuell erforderliche Sicherungsmaßnahmen wird zur Kenntnis genommen und 
wurde zur Berücksichtigung an die Bauaufsicht weitergeleitet. 
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Deutsche Bahn AG, Schreiben vom 19.03.2020 
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Abwägung zur Stellungnahme der Deutsche Bahn AG (Stand: 19.03.2020) 
 
Der Hinweis zu den Emissionen durch die Bahn wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung zum 
Bebauungsplan wurde durch einen entsprechenden Hinweis ergänzt. 
 
Der Hinweis zu späteren Bauanträgen wird zur Kenntnis genommen und wurde der Bauaufsicht zur 
Berücksichtigung weitergeleitet. 
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Deutsche Telekom, Schreiben vom 13.03.2020 

 
 
 
Abwägung zur Stellungnahme der Deutsche Telekom Technik GmbH, TNL West (13.03.2020) 
 
1.) Die Verlegung von Telekommunikationslinien ist planungsrechtlich in öffentlichen Verkehrsflächen 
zulässig. Hierzu bedarf es keiner Festsetzung im Bebauungsplan. 
 
2.) Baumpflanzungen sind in der Nähe öffentlicher Verkehrsflächen nicht vorgesehen. Im Übrigen hat 
die Telekom sicherzustellen, dass die vorhandenen Bäume entlang der Parkstraße nicht durch die 
Verlegung von Telekommunikationslinien beeinträchtigt werden. Dies gilt insbesondere für das Wur-
zelwerk der Bäume.  
 
3.) Eine Abstimmung zur Verlegung von Telekommunikationslinien ist im März 2020 mit dem Fach-
dienst Bauservice der Stadt Lüdenscheid erfolgt. 
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Petition mit 141 Unterschriften aus der Bevölkerung von Lüdenscheid, Halver, Herscheid, 
Werdohl, Schalksmühle, Hagen, Wuppertal, Gelsenkirchen, Wiefelstede, Usingen, Köln, Ham-
burg, Berlin, Freiburg, Andratx, Wien (bei 146 Unterschriften gibt es fünf Doppeltnennungen – es 
verbleiben somit 141 Unterschriften) 
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Darüber hinaus sind Einzelanmerkungen der Unterzeichner und Unterzeichnerinnen in der Unter-
schriftenliste enthalten, die aufgrund ihrer Kürze und der besseren Übersichtlichkeit zum Abwägungs-
vorschlag in nachfolgender Tabelle aufgelistet sind: 
 

Einzelanregung Stellungnahme 

Jeder wisse, dass die Wachstumslogik 
nicht auf Dauer funktioniere, zudem ma-
che sie eine Gesellschaft nicht glücklicher. 
Es solle gemeinsam die Landschaft vor ih-
rem „Verstummen“ geschützt werden. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
siehe: Stellungnahme zu Fauna und Flora 

In Lüdenscheid sei schon genug Natur ka-
putt gemacht worden. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 

Das solle Natur bleiben. Es seien genug 
Alternativen, um wo anders zu bauen (da), 
ohne, dass die Natur leiden müsse. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 

Ein Anwohner wolle weiterhin die schöne 
Natur beobachten. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
siehe: Stellungnahme zu Fauna und Flora 

Grünflächen müssten erhalten bleiben. siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 

Eine unbeschreiblich schöne Natur mit ih-
ren einmaligen Tieren solle erhalten blei-
ben. Wo gebe es auf einer so herrlichen 
Fläche eine Vielzahl an verschiedenen Vö-
geln, den klopfenden Specht, die äsenden 
Rehe, nachts den Fuchs, der durch das 
Revier ziehe. Es solle ein Stück Heimat in 
seiner Ursprünglichkeit für die Enkel erhal-
ten bleiben. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
siehe: Stellungnahme zu Fauna und Flora 

Es gebe bereits sehr viele sehr schöne re-
novierte Wohnungen in Lüdenscheid, die 
leer stünden, weil es keine Interessenten 
gebe. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
 

Die Natur, wichtig für Mensch und Tier, 
solle erhalten bleiben. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
siehe: Stellungnahme zu Fauna und Flora 

Nur der Mensch und das Virus töteten ih-
ren eigenen Lebensraum. Gerade erst 
seien im Stadtpark und in anderen Wäl-
dern der Umgebung massive Eingriffe 
durch Rodung erfolgt, bedingt durch Para-
sitenbefall oder Dürre. Angesichts der 
Auswirkungen des Klimawandels nun wei-
tere Flächen für die Interessen weniger zu 
opfern, werde schlichtweg für ein Verbre-
chen gegenüber der nächsten Generation 
gehalten. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 

Der Flächenverbrauch in Deutschland sei 
viel zu hoch. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 

Der Lebensraum müsse für die Tiere er-
halten bleiben. 

siehe: Stellungnahme zu Fauna und Flora 

Man solle dort weiterhin spazieren gehen 
können, die Kinder spielen lassen und die 
Tiere schützen können. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
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Es gebe bereits genügend bebaute Ge-
biete, Grünflächen seien kaum noch vor-
handen. Menschen und Tiere benötigten 
nicht nur Grau, sondern auch Grün. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
siehe: Stellungnahme zu Fauna und Flora 

Dieses wunderschöne Fleckchen Natur 
solle erhalten bleiben. In der Vergangen-
heit sei schon immer mehr freie Fläche um 
den Stadtpark herum verbaut worden und 
es werde immer mehr an dem so schönen 
Naturgebiet geknabbert. Das müsse unbe-
dingt aufhören. Wir bräuchten diese Natur. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung  

Es gebe sehr viel Leerstand von Wohnun-
gen (leere Wohnungen ließen sich nicht 
gut vermieten, das Angebot sei zu groß). 
Warum dann Neuerschließung? Man 
könne doch bestehende Wohngebiete at-
traktiver für Mieter machen. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
 

Es müsse nicht jede schöne freie Stelle 
bebaut werden, in der Folge sei sie dann 
nicht mehr schön! 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
 

Es gebe nicht bezahlbare Wohnungen in 
ausreichender Menge. 

Ziel der Planung ist es, zusätzliche Wohnungen 
auf dem Wohnungsmarkt zur Verfügung zu stel-
len. 
siehe auch: Stellungnahme zur Grundsatzfrage 
der Bebauung 
 

Es sollten ungenutzte, bereits versiegelte 
Flächen (und leerstehende Gebäude) ge-
nutzt werden. Grünflächen müssten wegen 
des Klimas und auch für die Tiere erhalten 
bleiben. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
siehe: Stellungnahme zu Fauna und Flora 

Der Einwender sei generell gegen weitere 
Zerstörung der Natur, der Umwelt, des Ar-
tenschutzes (sic) und des Klimas. Es seien 
schon zu viele Grünflächen großzügig ver-
nichtet worden. Vor allem landwirtschaftli-
che Flächen müssten erhalten bleiben, um 
möglichst viele Lebensmittel in der Region 
produzieren zu können, die ansonsten um-
weltschädlich (CO2, Feinstaub) per Lkw 
transportiert werden müssten. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
siehe: Stellungnahme zu Fauna und Flora 
Im Übrigen handelt es sich bei dem Plangebiet 
nicht um Flächen, die zur Lebensmittelproduktion 
genutzt werden.  

Es müsse viel mehr Natur für Tiere beste-
hen bleiben. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
siehe: Stellungnahme zu Fauna und Flora 

Die abgeholzten Wälder nähmen den Tie-
ren schon so viel Raum weg. Auf dem 
Wiesenstück sehe man abends häufig 
Rehe. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
siehe: Stellungnahme zu Fauna und Flora 

Es werde zu viel Natur zerstört. siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
siehe: Stellungnahme zu Fauna und Flora 

Es würde sehr geschätzt, dass in der un-
mittelbaren Nachbarschaft noch nicht alles 
verbaut sei. Das Stück Natur und der Le-
bensraum für viele Tiere dürfe nicht ver-
schwinden. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
siehe: Stellungnahme zu Fauna und Flora 
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Diese schöne Wiese müsse erhalten blei-
ben. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
siehe: Stellungnahme zu Fauna und Flora 

Die Einwenderin komme aus Lüdenscheid 
und sei gegen weitere Zerstörung der Na-
tur. Ausserdem: Bei dem Gefälle – wie 
hoch sollten denn die Kosten werden? 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
siehe: Stellungnahme zu Fauna und Flora 
Zur Minimierung der Kosten enthält die Planung 
eine sparsame Erschließungskonzeption. So 
wurde auf eine gesonderte Erschließungsstraße 
verzichtet; die Baugrundstücke werden von der 
Parkstraße aus erschlossen. Für die Baureifma-
chung fallen in der Tat Kosten für Anschüttungen 
an. Gleichwohl wird in der planerischen Konzep-
tion auch mit dem vorhandenen Geländeverlauf 
gearbeitet. Anschüttungen werden so auf ein not-
wendiges Maß reduziert. Da der Geländeverlauf 
nicht (vollständig) festgelegt ist, lassen sich die 
Kosten für die Anschüttungen derzeit nicht ver-
lässlich beziffern. 

Sinnfrei! Nur noch Baugebiete machten 
keine Stadt und deren Attraktivität aus. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
Zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Lüden-
scheid sind in der Vergangenheit bereits verschie-
dene Maßnahmen durchgeführt worden (z. B. das 
Fassaden- und Hofflächenprogramm, wodurch 
Bausubstanz und Gestaltung der Innenstadt er-
heblich verbessert werden konnten, die Erneue-
rung des Pflasters in der Altstadt u. w. m.) oder 
werden derzeit durchgeführt (z. B. Erneuerung 
der Fußgängerzone u. a.). Auch ausreichend 
Wohnraum innerhalb einer Stadt trägt zur Attraki-
vitätssteigerung derselben bei. 

Welch geistige Armut. Was sich durch 
Subjekte die durch diese verachtungswür-
digen Irrsinn abspiele (sic). Dies sei nicht 
nur ein Raubzug, es sei vielmehr ein Krieg 
gegen Tiere, Natur und diesen wunderba-
ren Planeten. 

Der Sinngehalt der ersten zwei Sätze erschließt 
sich nicht; es handelt sich offenbar lediglich um 
Polemik. Der Vorwurf des dritten unsubstantiier-
ten Satzes wird auf das Schärfste zurückgewie-
sen. 
siehe auch: Stellungnahme zu Fauna und Flora 
 

Es gehe um jeden Quadratzentimeter grü-
nes Fleckchen Erde. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
 

Es wolle verhindert werden, dass immer 
mehr Lebensraum für Wildtiere zerstört 
werde. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
siehe: Stellungnahme zu Fauna und Flora 

Dieses Kleinod müsse erhalten bleiben. 
Lüdenscheid sei nur schön wegen der um-
gebenden Natur. Hier fange Klimaschutz 
an, nicht im Büro von so genannten Klima-
schutzbeauftragten. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
siehe: Stellungnahme zu Fauna und Flora 

Grünflächenverbrauch stoppen! Diese 
wunderschöne Ecke müsse erhalten blei-
ben! Schon jetzt sei deutlich, dass das Ge-
lände nur unbefriedigend zu bebauen sein 
wird. Die Baumallee müsse stehen blei-
ben! Wo seien die Klimaschützer? 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
siehe: Stellungnahme zu Fauna und Flora 
Die Auffassung, das Gelände sei nur unbefriedi-
gend zu bebauen, wird nicht geteilt. Die vorlie-
gende Planung wurde mehrfach optimiert und 
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stellt von mehreren untersuchten Varianten die 
beste Entwurfsvariante dar. 
Die Allee bleibt fast vollständig erhalten. 

Gegen eine weitere Zerstörung von Grün-
flächen sowie einer erneuten Versiegelung 
von wichtiger Natur. 

siehe: Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Be-
bauung 
siehe: Stellungnahme zu Fauna und Flora 

Anmerkung: Einige inhaltsgleiche Einzelanmerkungen wurden mehrfach aufgeführt. Sie sind in dieser Tabelle ggf. nur einmal berücksichtigt. 
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Abwägung zur Stellungnahme zur Grundsatzfrage der Bebauung  
 
Für die zukünftige Stadtentwicklung hat die Stadt Lüdenscheid für den Bereich Wohnen ein Hand-
lungskonzept Wohnen Lüdenscheid durch empirica Forschung und Beratung erarbeiten lassen. Der 
Endbericht wurde im März 2017 vorgelegt. Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat dieses Handlungskon-
zept am 03.04.2017 als Maxime für das Handlungsfeld Wohnen beschlossen. Das Handlungskonzept 
Wohnen Lüdenscheid kommt zu dem Ergebnis, dass in Lüdenscheid ein Bedarf an zusätzlichem 
Wohnraum gegeben ist. Dieser ist sowohl quantitativ als auch qualitativ begründet, d. h. einerseits 
fehlen perspektivisch Wohneinheiten und entwickelbare Bauflächen, andererseits ist der Wohnungs-
bestand überproportional altert und / oder entspricht nicht mehr den heutigen Wohnbedürfnissen im 
Hinblick auf Größe, Grundrissgestaltung, energetischer Ausgestaltung oder anderen Parametern. Da-
her ist eine Weiterentwicklung des Bestands, aber auch Neubau von Wohneinheiten und ein strategi-
sches Flächenmanagement erforderlich. Die gutachterliche Prognose geht unter Berücksichtigung der 
zukünftigen Bevölkerungsentwicklung, dass 1000 bis 1300 Wohneinheiten neu zu (re)aktivieren sind, 
mithin 100 bis 130 Wohneinheiten jährlich. „Ein großer Teil des Neubaubedarfs ist qualitativ, ein ge-
ringer Teil quantitativ bedingt, d.h. die tatsächliche Menge an neu zu errichtenden Wohnungen kann 
geringer als die anzustrebenden 100 bis 130 WE pro Jahr sein, falls es gelingt die Differenz zum ech-
ten Neubau als neubauähnliche Bestandsentwicklung voranzutreiben.“ (empirica Forschung und Be-
ratung: Handlungskonzept Wohnen Lüdenscheid, Endbericht, 30.03.2017, S. 83) Gleichwohl kann der 
ermittelte Bedarf nicht allein durch Modernisierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen gedeckt 
werden, zumal der Stadt Lüdenscheid als handelndem Akteur der Daseinsfürsorge diesbezüglich ge-
genüber privaten Wohnungseigentümern Grenzen gesetzt sind. Eine zusätzliche Neubautätigkeit ist 
daher unumgänglich. Dabei werden – bereits seit vielen Jahren – zunächst Potenziale der Innenent-
wicklung ausgeschöpft. So wurden in der Vergangenheit umfangreiche Brachflächen (z. B. aufgege-
bene Kasernenareale oder nicht mehr benötigte Flächen der Deutsche Bahn AG) zu Siedlungszwe-
cken reaktiviert. Derzeit werden an der Wiesenstraße ehemals gewerblich genutzte Flächen zu 
Wohnbauzwecken umgewidmet. Dabei sollen an diesem Standort weit überwiegend Mehrfamilien-
häuser – auch mietpreisgebundene, geförderte Wohnungen – entstehen. Auch Nachverdichtungspo-
tenziale wurden bereits genutzt. Seit 2019 hat die Stadt Lüdenscheid zudem ein Baulückenkataster 
implementiert, mit dessen Hilfe zusätzliche Wohneinheiten generiert werden. Allerdings sind nach 
dem Handlungskonzept Wohnen Lüdenscheid auch die im seit dem 12.10.2012 wirksamen Flächen-
nutzungsplan ausgewiesenen Baulandreserven zu aktivieren. Dazu zählt auch das Plangebiet, das im 
Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt ist.  
 
Der ermittelte Wohnungsbedarf soll nach dem Handlungskonzept Wohnen Lüdenscheid etwa zur 
Hälfte im Ein- und Zweifamilienhaussektor gedeckt werden. Demnach soll im Handlungsfeld Neubau 
und strategisches Flächenmanagement eine standortangepasste Mischung aus Einfamilienhaustypo-
logien, Mehrfamilienhäusern und ergänzenden Nutzungen entwickelt werden. Im Handlungsfeld Wei-
terentwicklung des Bestands soll eine familien- und altersgerechte Anpassung im Bestand angestrebt 
werden.  
 
In Abwägung der unterschiedlichen Belange und widerstreitenden Interessen – einerseits der grund-
sätzlich begrüßten Erhaltung von Natur und Landschaft sowie innerstädtischer Freiräume und des für 
die Zukunft immer wichtiger werdenden Klimaschutzes sowie andererseits der dringend gebotenen 
Schaffung von Wohnraum entscheidet sich die Stadt Lüdenscheid für die Entwicklung des Plangebie-
tes zu Wohnzwecken. Dabei ist sich die Stadt Lüdenscheid bewusst, dass alle genannten Belange – 
wie auch weitere mit der Planung in Zusammenhang stehende Themenfelder (z. B. Hochwasser-
schutz, Immissionsschutz u. w. m.) wesentliche Bestandteile der Daseinsvorsorge darstellen.  
 
Im Rahmen der Bauleitplanung werden grünordnerische Festsetzungen getroffen, die die Auswirkun-
gen auf Natur und Landschaft sowie den Klimawandel minimieren.  
 
So wird die prägende vorhandene Baumreihe weit überwiegend mit einem Erhaltungsgebot belegt 
und gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB als Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen in einer 
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Breite von 8,00 m festgesetzt. Auch am östlichen Rand des Plangebietes wird eine solche Festset-
zung zur Erhaltung und Entwicklung des vorhandenen Gehölzbestandes in einer Breite von 7,50 m 
getroffen. Auf diesen Flächen sind die vorhandenen Bäume dauerhaft zu erhalten. Darüber hinaus 
sind standortgerechte einheimische Pflanzen – entlang der Parkstraße aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit jedoch nur bis zu einer maximalen Höhe von 0,80 m – anzupflanzen und dauernd zu erhal-
ten. Verluste sind zu ersetzen. Auf den nicht für bauliche Anlagen in Anspruch genommenen Flächen 
zwischen der südlichen – parallel zur Parkstraße – verlaufenden Baugrenze und den südlichen Ge-
bäudefassaden der zu errichtenden Gebäude innerhalb der reinen Wohngebiete ist gleichfalls ein 
Pflanzgebot gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB festgesetzt. Diese Flächen sind gärtnerisch zu gestalten – sie 
sind mit einheimischen standortgerechten Pflanzen flächendeckend zu bepflanzen. Somit ist die An-
lage von Schottergärten oder mit Steinen durchsetzten Flächen hier unzulässig. Damit wird sowohl 
ein Beitrag zur Artenvielfalt und zur Verbesserung des Mikroklimas und somit letztlich auch zum Kli-
maschutz geleistet, als auch die Gestaltqualität der Freiflächen verbessert. 
 
Der vorhandene Waldbestand wird gem. § 9 (1) Nr. 18 b BauGB als Fläche für Wald festgesetzt. Auf 
einer Breite von 15,00 m soll durch Waldumbaumaßnahmen ein stufiger Waldrand entstehen. In Ab-
stimmung mit dem Regionalforstamt Lüdenscheid kann der Waldschutzabstand dadurch reduziert 
werden. 
 
Darüber hinaus werden in den Grundstückskaufverträgen weitere Regelungen zu klimaschützenden 
Maßnahmen (z. B. Errichtung der Wohngebäude im Passivhausstandard) getroffen. 
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Abwägung zur Stellungnahme zu Fauna und Flora  
 
Die Stadt Lüdenscheid hat im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung durch ihren Fachdienst Um-
weltschutz und Freiraum eine Artenschutzprüfung durchgeführt sowie sämtliche von der Planung be-
troffenen Umweltbelange untersucht und bewertet. Im Hinblick auf die angesprochene Fauna und 
Flora ist Folgendes festzustellen: 
 
Da für die allermeisten der planungsrelevanten (streng geschützten) Arten geeignete Biotop- oder Ha-
bitatstrukturen fehlen, kann ein Vorkommen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen wer-
den. Nachfolgend wird aber für jede einzelne Art begründet, warum ein Auftreten im Untersuchungs-
gebiet nicht anzunehmen ist: 
 
Offenlandabhängige Arten 
Greifvögel wie Mäusebussard, Rotmilan, Sperber und Turmfalke brauchen eine offene bis halboffene, 
gut strukturierte Kulturlandschaft, um ihren Nahrungsbedarf zu decken. Ihre Nistplätze befinden sich 
in der Regel in hohen Bäumen oder Gebäuden. Neuntöter, Gartenrotschwanz, Wiesenpieper und die 
Schlingnatter benötigen zum Überleben die offene Landschaft mit eingestreuten Feldgehölzen und 
Hecken. Da die Lebensraumansprüche der oben beschriebenen Arten nicht erfüllt werden, ist ein Vor-
kommen dieser Arten auszuschließen.  
 
In ihren ursprünglichen Lebensräumen bevorzugen Rotmilane Buchen-, Eichen- und Mischwälder 
zum Nestbau und daran angrenzend, eine ausgedehnte, abwechslungsreich gestaltete Kulturland-
schaft zur Jagd. Die Nahrung, die sie im Suchflug erkunden, ist sehr vielseitig und besteht aus kleinen 
Säugetieren, Würmern, Amphibien, Fischen, Käfern, Vögeln, Aas sowie Abfällen von z. B. Müllkippen. 
Obwohl ihr Jagdrevier während der Aufzucht der Jungen bis zu 4 km beträgt, ist aufgrund der vorge-
fundenen Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet ein Brutplatz in der Nähe auszuschließen. 
 
Grünlandabhängige Arten 
Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und Kiebitz besiedeln ländliche Gebiete mit ausgedehnten Freiflä-
chen. Sie benötigen zur Jagd strukturierte Grünland- oder Ackerflächen. Diese Strukturen sind in dem 
untersuchten Gebiet nicht vorhanden. Ein Vorkommen von grünlandabhängigen Arten ist somit aus-
zuschließen. 
 
Gewässerabhängige Arten 
Arten wie die Kleine Bartfledermaus, Teichfledermaus, Wasserfledermaus, Schwarzstorch, Eisvogel, 
Geburtshelferkröte und Kammmolch sind vom Vorkommen mehr oder weniger großer, offener Was-
serflächen abhängig. Da sich im Bereich des Plangebietes kein Gewässer befindet, ist ein Vorkom-
men von gewässerabhängigen Arten auszuschließen. 
 
Waldabhängige Arten 
Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großer Abendsegler, Großes Mausohr, Habicht, Waldkauz, 
Waldohreule, Grauspecht, Kleinspecht und der Schwarzspecht leben, brüten oder jagen in Wäldern. 
Da die meisten von ihnen Baumhöhlen als Quartiere nutzen, sind die Bäume intensiv nach geeigne-
ten Nist- oder Überwinterungsmöglichkeiten abgesucht worden. In drei älteren Bäumen am Waldrand 
sind im oberen Kronenbereich einige Höhlungen gefunden worden. Auf Grund der Lage der Bäume 
im Raum ist eine Besiedelung mit Fledermäusen nahezu auszuschließen. Von den streng geschütz-
ten Arten konnten lediglich zwei jagende Zwergfledermäuse beobachtet werden. Die Zwergfleder-
maus ist die häufigste Fledermausart in Lüdenscheid. Sie ist als Kulturfolger stark an die Bautätigkeit 
des Menschen gebunden.  
 
Auch ein Vorkommen der Haselmaus – sie lebt bevorzugt in Laub- und Laubmischwäldern mit ge-
büschreichem Unterwuchs – ist auszuschließen. Die sowohl für die Ernährung als auch für den Bau 
der kugelförmigen Schlaf- und Wurfnester notwendigen Sträucher wie Haselnuss, Himbeeren, Brom-
beere oder auch Holunder sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Ein Vorkommen einer der 
oben beschriebenen, waldabhängigen Arten ist somit auszuschließen. 
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Hinsichtlich anderer (nicht geschützter) Arten ist Folgendes festzuhalten: 
 
Der Mauersegler gilt als Kulturfolger und brütet in Mitteleuropa hauptsächlich an mehrgeschossigen 
Altbauten, Kirchtürmen oder alten Fabrikgebäuden. Dort nutzt er vielerlei Hohlräume an Dächern und 
Fassaden zur Brut. Die Gelege sind auch unter hoch gelegenen Dachüberständen zu finden. Bedingt 
durch den Mangel an geeigneten Brutplätzen wird die Populationsdichte immer geringer. Der mittler-
weile überall zu beobachtende Insektenrückgang bedroht die Art, die sich ausschließlich von Flugin-
sekten ernährt, erheblich. Eine Beobachtung von jagenden Mauerseglern über der Wiese des Unter-
suchungsgebietes ist, vor allem in früheren Zeiten, sehr wahrscheinlich. 
 
Die Nachtigall baut ihre Nester an dicht verkrauteten Wegen oder gut strukturierten Waldrändern. Die 
Eier werden direkt am Boden in einem aus Laub, Halmen und Moos bestehenden Nest abgelegt. 
Während der Balz singen die Männchen in der Regel nur in der Nacht, während der Brutsaison auch 
tagsüber. Der Gesang der Nachtigall ist derart einzigartig, dass er mit anderen Vogelarten nicht ver-
wechselt werden kann. Aufgrund fehlender Habitatstrukturen und des fehlenden Gesangs ist eine 
Brut im Untersuchungsgebiet auszuschließen. 
 
Der Fuchs lebt für gewöhnlich im Wald, gut strukturierten, extensiv bewirtschafteten Wiesen oder in 
zunehmenden Maße auch in stadtnahen Kulturflächen. Er ist ein Dämmerungs- und Nachtjäger und 
ernährt sich hauptsächlich von Mäusen. Er verschmäht aber auch Kaninchen, Jungwild wie Hasen, 
Rehkitze, Vogelgelege und Jungvögel nicht. Seinen unterirdischen Bau bewohnt er zumeist allein. Es 
kann aber vorkommen, dass er in einer friedlichen Wohngemeinschaft mit Iltis oder Dachs zusam-
menlebt. Wegen der geringen Mächtigkeit des angetroffenen Oberbodens ist ein Fuchsbau im Unter-
suchungsgebiet sehr unwahrscheinlich. 
 
Rehe sind Kulturfolger und daher sehr anpassungsfähig. Bevorzugt leben sie in den Randzonen reich 
strukturierter Busch- und Mischwälder. Sie sind allerdings auch in weitläufigen Parks und den Rand-
bereichen menschlicher Siedlungen zu finden. Sie sind reine Pflanzenfresser und ernähren sich von 
Gräsern, Kräutern, jungen Blättern und Trieben sowie Wald- und Feldfrüchten. In den Gärten der 
Siedlungen verschmähen sie aber auch Zierpflanzen nicht. Zur Aufzucht der Jungen benötigen Rehe 
hohes Gras, um ihre Kitze vor dem Fuchs zu verstecken. Durch die regelmäßige Mahd der Wiese 
stellt diese daher kein günstiges Habitat dar. 
 
Bei insgesamt vier Ortsbegehungen in den Monaten März bis Juli 2020, die einseitige Allee entlang 
der Parkstraße wurde nicht untersucht, konnten folgende Vogelarten beobachtet werden: Amsel, 
Blaumeise, Kohlmeise, Weidenmeise, Schwanzmeise, Heckenbraunelle, Kleiber, Zilpzalp, Elster, Ei-
chelhäher, Grünfink, Buchfink und Buntspecht. Alle Vogelarten sind im Stadtgebiet von Lüdenscheid 
häufig bis sehr häufig anzutreffen. 
 
Zusammenfassend ist daher davon auszugehen, dass Beeinträchtigungen insbesondere der Tierwelt 
durch die Planung eher gering ausfallen werden. In Abwägung der unterschiedlichen Belange – einer-
seits der grundsätzlich begrüßten Erhaltung von Natur und Landschaft sowie innerstädtischer Frei-
räume und des für die Zukunft immer wichtiger werdenden Klimaschutzes sowie andererseits der 
dringend gebotenen Schaffung von Wohnraum entscheidet sich die Stadt Lüdenscheid für die Ent-
wicklung des Plangebietes zu Wohnzwecken. 
 
Die prägende vorhandene Baumreihe wird weit überwiegend erhalten, planungsrechtlich mit einem 
Erhaltungsgebot belegt und gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB als Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen in einer Breite von 8,00 m festgesetzt. Lediglich die Fällung einzelner Bäume ist 
für Zu- und Abfahrten erforderlich. Zur Erhaltung der Allee sind gleichfalls gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB 
parallel zu den Bestandsbäumen Bereiche ohne Zu- und Abfahrt festgesetzt. Die Grundstückzufahr-
ten sind so in die vorhandenen Lücken der Baumreihe zu legen. Auf diese Weise wird lediglich die 
Fällung von vier Bäumen erforderlich. Es handelt sich dabei um zwei Bergahorne, eine Platane sowie 
einen Weißdorn. Davon befinden sich ein Bergahorn und der Weißdorn ohnehin in keinem guten Zu-
stand. Bei der Herstellung der Grundstückszufahrten sind diese mittig in die Lücken zu setzen, um 
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das Wurzelwerk der nebenstehenden Bäume möglichst nicht zu beeinträchtigen. 
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Weitere Anregungen aus der Öffentlichkeit: 

 
 
Abwägung zur Stellungnahme von Herrn Wolfgang Schneider (Stand: 24.02.2021) 
 
Die erforderlichen Stellplätze sind auf den Baugrundstücken selbst unterzubringen. Die Anlage von 
Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum der Parkstraße ist – auch in Absprache mit dem Fachdienst 
66 – Verkehrsplanung- und -lenkung – nicht vorgesehen.  
 
Zur Abwicklung der Hol- und Bringverkehre des DRK-Kindergartens dient der bauliche Parkstreifen 
auf der dem geplanten Baugebiet gegenüberliegenden Seite der Parkstraße. Dem FD 66 – Verkehrs-
planung- und -lenkung sind diesbezüglich keine Probleme bekannt. Insoweit sind Änderungen hier 
nicht vorgesehen.  
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Abwägung zur Stellungnahme von Herrn Nur Sultan Altinalan (Stand: 02.03.2021) 
 
Der Bürger wurde am 02.03.2021 über die Vergabe der Grundstücke – soweit bekannt – informiert. 
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Stellungnahme(n) von Herrn Wolfgang Utsch von der Energiewendegruppe MK 

Stand: 20.02.2021 

Betreff Klimaschutz und Stadtentwicklung: Bebauungsplan "Westliches 
Schöneck"/Vorausschauende Planung 

Stellungnahme: Im Rahmen der Positionsbestimmung für die Bundestagswahl wird u.a bei 
den Grünen über Stadtentwicklung / die Städte der Zukunft / Klimagerechtes 
Wohnen in Zukunft gesprochen. Es wird problematisiert, ob weiter flächen-
fressende und verkehrstechnisch kaum sinnvoll zu erschließende 1-Famili-
enhhaussiedlungen an der Peripherie der Städte noch zeitgemäß sind. Da-
bei geht es natürlich um die Ausweisung neuer Baugebiete.  

In Lüdenscheid kommt dazu,  

1. dass die Bevölkerungszahlen eher rückläufig sind und sein wer-
den (Demografie)  

2. dass in den alten EFH-Siedlungen demnächst die älter-wer-
denden Menschen die großen Grundstücke und Wohnun-
gen nicht mehr werden nutzen und in Stand halten könnne.  

3. ... und z.T. in die Innenstadt in die neuen Appartement-Häu-
ser ziehen werden;  

4. auch ein Trend zum Umzug in die 'urbanen Zentren' ist fest-
stellbar;  

5. Dann würden die bestehenden Ein-Familien-Häuser (EFH) 
wieder für junge Familien zur Verfügung stehen.  

6. Häuser und Wohnungen sind schon jetzt das Anlage- und 
Spekulationsobjekt Nr. 1 .... 
statt dass sie Zuhause und sicheres Dach überm Kopf für 
Menschen sind.  

Stimmt diese Beschreibung für Lüdenscheid? Gibt es belastbare Zahlen zur 
jetzigen Nutzung und zu 'Trends'? und zu voraussichtlichen Entwicklungen 
nach Corona ? und der weiteren Funktionsänderung der Innenstädte? 
 
Ist es in dieser Situation für Lüdenscheid sinnvoll, neue EFH Baugebiete 
auszuweisen und die Nachteile bzgl. teuer Infrastruktur, Verkehrsanbindung 
und künftiger Leerstände in den alten EFH Siedlungen in Kauf zu nehmen? 

Gedanken / Fragen zu dem konkreten Baugebiet: 

1. Besteht dauerhafter Bedarf an zusätzlichen Einfamilienhäu-
sern (s.o.)  

2. Gibt es bessere Möglichkeiten, um eventuell bestehenden 
Bedarf an Wohnraum zukunftsgerechter zu realisieren?  

3. Klimamehrbelastung durch MIV (=motorisierter Individual-
Verkehr):  
Wo ist das Konzept, mit dem dargelegt wird, dass nicht un-
verhältnismäßig viel zusätzlicher, motorisierter Verkehr er-
zeugt wird? 
( u.a. in der Parkstraße sowohl in Richtung Brügge, wie 
auch in Richtung Innenstadt)  
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4. Gibt es ein Konzept zur Minimierung der zusätzlichen ver-
siegelten Flächen (Grundwasser / Starkregen, Rückhaltung 
der Wassermengen)  

Wie wäre es, wenn wir als Energiewendegruppe versuchen, eine ent-
sprechende Video-Konferenz oder einen Vortrag zu diesem Thema 
zu organisieren? (oder macht das schon jd. anderes? Option. u.U. als 
gemeinsame Veranstalter) 

 

Stand: 23.02.2021 

Betreff AW: Klimaschutz und Stadtentwicklung: Bebauungsplan "Westliches 
Schöneck"/Vorausschauende Planung 

Stellungnahme: 1. zur Technik, die das Gespräch beendet hat: nach ca. 1 Stunde der 
Fehlersuche, Netzstecker-ziehen- warten - wieder rein an Kabeln 
und Anschlüssen wackeln... nach ca. 1.1/2 Stunden reagierte das 
Telefon wieder - ohne dass ich eine eindeutige Ursache gefunden 
hätte. Pardon für meine Technik! 

 
2. Als Energiewendegruppe gehen wir zunächst etwas 'generalistisch' 

an weitere Flächenversiegelungen, Zersiedelung / neue, dezentrale 
Siedlungen ohne Klimaschonendes Verkehrskonzept.  

a) In den zurückliegenden 3-4 Jahren haben wir uns für ein inner-
städtisches Wärmenetz mit Bioheizwerk eingesetzt. Wir fanden 
und finden es sinnvoll, wenn die Straßen- und Tiefbauarbeiten in 
der Innenstadt für die Verlegung von Hauptachsen für ein (Fern- 
/ Nah-) Wärmenetz genutzt worden wären. Damit sind wir leider 
gescheitert 

b) Wärmenetz Wehberg: An der Nachrüstung des Fernwärmenet-
zes Wehberg um ein BHKW (500 kW elektrisch und thermisch) 
hatten wir einen gewissen Anteil. 

Nun, nachdem die Stadtwerke die Anlage von der Firma 'Fernwärme 
Niederrhein per 1.1.2021 gekauft haben, wollen wir uns auf die wei-
tergehende Optimierung der dortigen Anlage konzentrieren. 

3. Zu Ihre Frage-Alternative 'ob / wie' zum 'OB?' Aus ökologischen 
Gründen müsste es eigentlich ein Moratorium für Neubaten in länd-
lichen Gegenden geben. Ähnlich wäre es wohl bzgl. Städtebau und 
Bevölkerungs-Wanderungen zu bewerten? Daran angrenzend wäre 
das Thema 'Um-Nutzung von - bis CORONA gewerblich genutzen - 
stadtnahen Gebäuden zu sehen. 

 

zum 'WIE' Wenn schon ... dann müssten ... 

- die Gebäude auf die absehbaren hohen Sommertemperaturen aus-
gelegt werden: d.h. z.B. keine großen Fensterflächen nach Süden; 
ev. Beschattung durch geeignete Bäume gleich mit 'mitdenken' 
kluge Zonierung innerhalb des Gebäudes ==> z.B. Schlafräume im 
Untergeschoss. 

- Heiz-/Kühl-Systeme vorsehen: Maschinelle Lösungen ersetzen 
keine kluge Planung, aber da allgemein der Konfort-Korridor recht 
schmal ist, wird man künftig viel Technik brauchen!?! Ich weiß nicht, 
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welches Wärme-Kälte-Versorgungskonzept für die neue Siedlung in 
Schalksmühle geplant ist.  
 
Sicher finden sich bei den Programmen 100-Solar- / NE-Siedlungen 
auch 4 5 sinnvolle Varianten, die bzgl. Haus Schöneck übernommen 
werden könnten? 

Aber da bin ich nicht mehr ganz im Thema. Problematisch wird es, 
wenn die Grundstücke besonders BILLIG werden - sollen / müssen.  

Man könnte im Vorfeld jd. von der Energieagentur NRW einladen und 
bitte, einige sinnvolle, technische Varianten vorzutragen?! 

Ich setze die Kollegin Eva Schmitz-Beuting ins cc , die sich für das 
Thema interessiert. 

 
Stellungnahme(n) von Herrn Otto Ersching 

Stand: 21.02.2021 

Betreff AW: Klimaschutz und Stadtentwicklung: Bebauungsplan "Westliches 
Schöneck"/Vorausschauende Planung 

Stellungnahme: Ich will mal einige Aspekte zum Thema Wohnen beisteuern. 

Fakten: 

In den letzten Jahren sind vor allem Neubaugebiete für den Eigen-
heimbau zur Verfügung gestellt worden. In der Gneisenaustraße hat 
die LüWo sogar mehrgeschossige Häuser abgerissen und diese Flä-
chen für den Eigenheimbau (Einfamilienhäuser) vermarktet. Sozialer 
Wohnungsbau findet in Lüdenscheid nicht statt. 

Dabei gibt es ca. 7.400 Haushalte, die auf bezahlbares Wohnen an-
gewiesen sind. 

Lt. dem Wohnungsmarktbericht der NRW.Bank ist der Leerstand in 
Lüdenscheid relativ hoch. Demnach beziffert er sich auf 5,3% aller 
Wohneinheiten. Unsere damalige Fraktion wollte diesen Leerstand 
identifizieren und hat ein Leerstandskataster beantragt, welches keine 
Mehrheit gefunden hat. 

Weiterhin gibt es in Lüdenscheid einen Einpendlerüberschuss. Grob 
gesagt, kommen jeden Tag ca. 20.000 Menschen nach Lüdenscheid 
zum Arbeiten, aber nur ca. 10.000 Menschen fahren jedes Jahr aus 
Lüdenscheid in eine andere Kommune zur Erwerbstätigkeit. Das 
heißt aber auch, dass an den Werktagen in Lüdenscheid ca. 82.000 
Menschen sind. 

Folgen: 

Da faktisch kein sozialer Wohnungsbau in Lüdenscheid stattfindet, le-
ben die meisten Menschen in den oben genannten Haushalten in äl-
teren Wohnungen, die wahrscheinlich nicht mehr den energetischen 
Anforderungen entsprechen. Der hohe Leerstand wird nicht katalogi-
siert und Maßnahmen (Leerstandskataster, Zweckentfremdungssat-
zung, Selbstverpflichtung der Verwaltung), die diesen Leerstand be-
seitigen könnten, finden keine Mehrheit unter den anderen Parteien. 
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Das Pendeln der Menschen (jeden Tag 30.000) verursacht massive 
CO2-Emmissionen. Da die Zahlen seit Jahren stabil sind, zeigt, dass 
in Lüdenscheid für ca. 10.000 Menschen kein Arbeitsplatz vorhanden 
ist. Der faktisch nicht stattfindende Zuzug der Einpendler*innen zeigt 
aber auch, dass Lüdenscheid für sie nicht attraktiv genug ist. Augen-
scheinlich versucht die Verwaltung und große Teile der Politik, die At-
traktivität durch die zur Verfügung zu stellenden Flächen für den Ei-
genheimbau zu steigern. 

Meine Lösungsansätze: 

Aus meiner Sicht kann die Forcierung des Eigenheimbaus nicht allei-
nig für eine Stabilisierung der Einwohnerzahlen sorgen. Die Innen-
stadt muss wieder mit Leben gefüllt werden. Dabei sollte das Augen-
merk nicht nur auf einen florierenden Einzelhandel gelegt werden, 
denn der Online-Handel ist eine ernstzunehmende Konkurrenz und 
wird weiter nach oben getrieben. Daher muss aus meiner Sicht Lü-
denscheid eine Erlebnisstadt werden, Gastronomie, Grünflächen im 
Innenstadtbereich usw. 

Weiterhin muss es einen Ausgleich geben, für die Menschen, die auf 
bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind. Hierbei muss nicht unbe-
dingt der Neubau angestrebt werden. Die Leerstände sollten identifi-
ziert werden und auf die Möglichkeit der Sanierung untersucht wer-
den. Das muss dann mit öffentlichen Mitteln geschehen, neuer Sozi-
alwohnraum wird geschaffen. Da, wo keine Sanierung mehr möglich 
ist, sollten tatsächlich die Häuser abgerissen und mit neuem sozialen 
Wohnraum bebaut werden. Das Vorgehen würde weitere Flächenver-
sieglung minimieren bzw. eliminieren. 

Zweckentfremdungssatzung und Leerstandskataster würden Wohn-
raumspekulation bzw. Bodenspekulation Einhalt gebieten. 

Beide Lösungsansätze können dazu führen, dass einpendelnde Men-
schen doch nach Lüdenscheid ziehen. Die täglichen Wege fallen 
dann weg und somit kommt es zu CO2-Einsparungen. 

Projekt westl. Schöneck: 

Ich und wir lehnen die Bebauung der Fläche ab. Irgendwo war zu le-
sen, dass dort auch sozialer Wohnungsbau stattfinden könnte, aller-
dings ist das aus meiner Sicht eher Wunschdenken oder nicht ernst 
zu nehmende Äußerung. Denn auf der anderen Seite der Parkstraße 
ist von gut betuchten Menschen bewohnt. Weiterhin fällt das Gelände 
steil in Richtung Brügge ab, liegt nördlich der Parkstraße. Die Er-
schließung ist damit nicht einfach und aus meiner Sicht mit relativ ho-
hen Kosten verbunden, was auch die Bodenpreise in die Höhe trei-
ben würde. Das Gelände steigt in südlicher Richtung an, wie oben 
schon beschrieben stehen auf der anderen Seite der Parkstraße ei-
nige Einfamilienhäuser und einige Bäume. Ich glaube, dass zumin-
dest einige der Häuser nur in den Sommermonaten mit Sonne be-
schienen werden. In den Wintermonaten wird die Sonne so tief ste-
hen, dass einige der Bebauungen nur wenig Tageslicht abbekom-
men. 

Soweit meine kurzen Gedanken dazu. Über das ganze könnte ich Bü-
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cher schreiben, denn, Wohnen, Umwelt- und Klimaschutz, Arbeits-
platz und Arbeitswege, Soziales sowie moderne Stadtplanung bzw. 
Schaffung einer attraktiven Stadt ist wie ein Getriebe: Fehlt eines die-
ser Zahnräder bzw. Bauteile, geht es nicht voran. 
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Abwägung zur Stellungnahme von Herrn Wolfgang Utsch und Herrn Otto Ersching (Stand: 
20.02.2021, 23.02.2021, 21.02.2021) 
 
Die Bebauung des Plangebietes soll mit unterschiedlichen Haustypen und somit auch unterschiedli-
chen Wohnangeboten erfolgen. Auch geförderter, sozialer Wohnungsbau ist nicht ausgeschlossen. 
Ein Investor hierfür ist allerdings noch nicht bekannt. Dies gilt gleichfalls für die sonstigen Wohnbau-
maßnahmen. Die Errichtung von mietpreisgebundenem Wohnraum ist derzeitig schwierig zu realisie-
ren, da Lüdenscheid sich in der Mietstufe 2 (4,65 Euro / qm) des Landes NRW befindet; der Neubau 
von mietpreisgebundenem Wohnraum ist somit vielfach aus wirtschaftlicher Perspektive nicht loh-
nenswert. 
 
Der Einschätzung, dass die Erschließung aufgrund der gegebenen topografischen Situation nicht ein-
fach und mit relativ hohen Kosten verbunden sei, wird beigepflichtet. Daher wurden verschiedene Pla-
nungsalternativen entwickelt, bei denen besonderes Augenmerk auf eine sparsame Erschließung ge-
legt wurde. Hinsichtlich der erforderlichen Geländemodellierungen wurden die unterschiedlichen Pla-
nungsalternativen mehrfach optimiert, um einerseits eine günstigere Einfügung in die Topografie zu 
erlangen, andererseits die mit den Geländemodellierungen einhergehenden Kosten zu minimieren.  
 
Durch die Baumreihe entlang der Parkstraße werden sich – abhängig von der Tages- und Jahreszeit 
– Verschattungseffekte auch für die vorgesehene Bebauung ergeben. Durch die vorgesehene aufge-
lockerte Bebauung und die im Bebauungsplan festgesetzte bauliche Dichte bleiben gleichwohl eine 
ausreichende Besonnung und Belichtung gewährleistet. Die mögliche Bebauungstiefe ermöglicht es, 
selbst Außenwohnbereiche weit überwiegend zumindest nach Osten oder Westen auszurichten. Dar-
über hinaus besteht auch die Möglichkeit, auf den im Bebauungsplan festgesetzten Flachdächern 
Dachterrassen und somit Außenwohnbereiche von hoher Qualität zu schaffen.  
 
Nach dem Handlungskonzept Wohnen der Stadt Lüdenscheid besteht ein Bedarf an Wohnraum. Für 
die zukünftige Stadtentwicklung hat die Stadt Lüdenscheid für den Bereich Wohnen ein Handlungs-
konzept Wohnen Lüdenscheid durch empirica Forschung und Beratung erarbeiten lassen. Der End-
bericht wurde im März 2017 vorgelegt. Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat dieses Handlungskonzept 
am 03.04.2017 als Maxime für das Handlungsfeld Wohnen beschlossen. Das Handlungskonzept 
Wohnen Lüdenscheid kommt zu dem Ergebnis, dass in Lüdenscheid ein Bedarf an zusätzlichem 
Wohnraum gegeben ist. Dieser ist sowohl quantitativ als auch qualitativ begründet, d. h. einerseits 
fehlen perspektivisch Wohneinheiten und entwickelbare Bauflächen, andererseits ist der Wohnungs-
bestand überproportional altert und / oder entspricht nicht mehr den heutigen Wohnbedürfnissen im 
Hinblick auf Größe, Grundrissgestaltung, energetischer Ausgestaltung oder anderen Parametern. Da-
her ist eine Weiterentwicklung des Bestands, aber auch Neubau von Wohneinheiten und ein strategi-
sches Flächenmanagement erforderlich. Die gutachterliche Prognose geht unter Berücksichtigung der 
zukünftigen Bevölkerungsentwicklung davon aus, dass 1000 bis 1300 Wohneinheiten neu zu (re)akti-
vieren sind, mithin 100 bis 130 Wohneinheiten jährlich. „Ein großer Teil des Neubaubedarfs ist quali-
tativ, ein geringer Teil quantitativ bedingt, d.h. die tatsächliche Menge an neu zu errichtenden Woh-
nungen kann geringer als die anzustrebenden 100 bis 130 WE pro Jahr sein, falls es gelingt die Diffe-
renz zum echten Neubau als neubauähnliche Bestandsentwicklung voranzutreiben.“ (empirica For-
schung und Beratung: Handlungskonzept Wohnen Lüdenscheid, Endbericht, 30.03.2017, S. 83) 
Gleichwohl kann der ermittelte Bedarf nicht allein durch Modernisierungs- und Umstrukturierungs-
maßnahmen gedeckt werden, zumal der Stadt Lüdenscheid als handelndem Akteur der Daseinsfür-
sorge diesbezüglich gegenüber privaten Wohnungseigentümern Grenzen gesetzt sind. Eine zusätzli-
che Neubautätigkeit ist daher unumgänglich. Dabei werden – bereits seit vielen Jahren – zunächst 
Potenziale der Innenentwicklung ausgeschöpft. So wurden in der Vergangenheit umfangreiche Brach-
flächen (z. B. aufgegebene Kasernenareale oder nicht mehr benötigte Flächen der Deutsche Bahn 
AG) zu Siedlungszwecken reaktiviert. Derzeit werden an der Wiesenstraße ehemals gewerblich ge-
nutzte Flächen zu Wohnbauzwecken umgewidmet. Dabei sollen an diesem Standort weit überwie-
gend Mehrfamilienhäuser – auch mietpreisgebundene, geförderte Wohnungen – entstehen. Auch 
Nachverdichtungspotenziale wurden bereits genutzt. Seit 2019 hat die Stadt Lüdenscheid zudem ein 
Baulückenkataster implementiert, mit dessen Hilfe zusätzliche Wohneinheiten generiert werden. Aller-
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dings sind nach dem Handlungskonzept Wohnen Lüdenscheid auch die im seit dem 12.10.2012 wirk-
samen Flächennutzungsplan ausgewiesenen Baulandreserven zu aktivieren. Dazu zählt auch das 
Plangebiet, das im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt ist.  
 
Der ermittelte Wohnungsbedarf soll nach dem Handlungskonzept Wohnen Lüdenscheid etwa zur 
Hälfte im Ein- und Zweifamilienhaussektor gedeckt werden. Demnach soll im Handlungsfeld Neubau 
und strategisches Flächenmanagement eine standortangepasste Mischung aus Einfamilienhaustypo-
logien, Mehrfamilienhäusern und ergänzenden Nutzungen entwickelt werden. Im Handlungsfeld Wei-
terentwicklung des Bestands soll eine familien- und altersgerechte Anpassung im Bestand angestrebt 
werden.  
 
In Abwägung der unterschiedlichen Belange und widerstreitenden Interessen – einerseits der grund-
sätzlich begrüßten Erhaltung von Natur und Landschaft sowie innerstädtischer Freiräume und des für 
die Zukunft immer wichtiger werdenden Klimaschutzes sowie andererseits der dringend gebotenen 
Schaffung von Wohnraum entscheidet sich die Stadt Lüdenscheid für die Entwicklung des Plangebie-
tes zu Wohnzwecken. Dabei ist sich die Stadt Lüdenscheid bewusst, dass alle genannten Belange – 
wie auch weitere mit der Planung in Zusammenhang stehende Themenfelder (z. B. Hochwasser-
schutz, Immissionsschutz u. w. m.) wesentliche Bestandteile der Daseinsvorsorge darstellen.  
 
Im Rahmen der Bauleitplanung werden grünordnerische Festsetzungen getroffen, die die Auswirkun-
gen auf Natur und Landschaft sowie den Klimawandel minimieren.  
 
So wird die prägende vorhandene Baumreihe weit überwiegend mit einem Erhaltungsgebot belegt 
und gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB als Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen in einer 
Breite von 8,00 m festgesetzt. Auch am östlichen Rand des Plangebietes wird eine solche Festset-
zung zur Erhaltung und Entwicklung des vorhandenen Gehölzbestandes in einer Breite von 7,50 m 
getroffen. Auf diesen Flächen sind die vorhandenen Bäume dauerhaft zu erhalten. Darüber hinaus 
sind standortgerechte einheimische Pflanzen – entlang der Parkstraße aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit jedoch nur bis zu einer maximalen Höhe von 0,80 m – anzupflanzen und dauernd zu erhal-
ten. Verluste sind zu ersetzen. Auf den nicht für bauliche Anlagen in Anspruch genommenen Flächen 
zwischen der südlichen – parallel zur Parkstraße – verlaufenden Baugrenze und den südlichen Ge-
bäudefassaden der zu errichtenden Gebäude innerhalb der reinen Wohngebiete ist gleichfalls ein 
Pflanzgebot gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB festgesetzt. Diese Flächen sind gärtnerisch zu gestalten – sie 
sind mit einheimischen standortgerechten Pflanzen flächendeckend zu bepflanzen. Somit ist die An-
lage von Schottergärten oder mit Steinen durchsetzen Flächen hier unzulässig. Damit wird sowohl ein 
Beitrag zur Artenvielfalt und zur Verbesserung des Mikroklimas und somit letztlich auch zum Klima-
schutz geleistet, als auch die Gestaltqualität der Freiflächen verbessert. 
Der vorhandene Waldbestand wird gem. § 9 (1) Nr. 18 b BauGB als Fläche für Wald festgesetzt. Auf 
einer Breite von 15,00 m soll durch Waldumbaumaßnahmen ein stufiger Waldrand entstehen. In Ab-
stimmung mit dem Regionalforstamt Lüdenscheid kann der Waldschutzabstand dadurch reduziert 
werden. 
 
Darüber hinaus werden in den Grundstückskaufverträgen weitere Regelungen zu klimaschützenden 
Maßnahmen (z. B. Errichtung der Wohngebäude im Passivhausstandard) getroffen.  
 
Durch das Baugebiet wird der Verkehr auf der Parkstraße zunehmen. Damit werden entsprechende 
klimaschädigende Wirkungen einhergehen. In der Nullvariante – also der Beibehaltung des Status 
quo – wird dieser Effekt an anderer Stelle auftreten, sofern auf neue Baugebiete in Lüdenscheid nicht 
gänzlich verzichtet werden soll. Im Hinblick auf den globalen Klimaschutz erscheint eine solche klein-
räumige Betrachtung nicht zielführend. In Abwägung der unterschiedlichen Belange zwischen einer 
(moderaten) Klimamehrbelastung durch die Ausweisung eines neuen, den vorhandenen Siedlungsan-
satz arrondierenden Baugebietes einerseits und der Schaffung von Wohnraum zur Deckung des im 
Handlungskonzept Wohnen Lüdenscheid ausgewiesenen Bedarfes andererseits entscheidet sich die 
Stadt Lüdenscheid für die Entwicklung des Baugebietes. Im Übrigen wird der Klimaschutz durch Fest-
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setzungen im Bebauungsplan sowie durch Regelungen in den Grundstückskaufverträgen (u. a. Er-
richtung der Gebäude in Passivhausbauweise) Berücksichtigung finden. Zudem ist das Plangebiet mit 
der Haltestelle Haus Schöneck über die Linien 47, 56 (Schulbusverkehr) und 246 (Schulbusverkehr) 
an das Netz des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) angebunden. Dadurch kann der motori-
sierte Individualverkehr zumindest begrenzt werden.  
Ein Verkehrskonzept wird für ein Wohnbaugebiet dieser Größenordnung nicht für erforderlich gehal-
ten. Das Baugebiet ist über die leistungsfähige Parkstraße an den ÖPNV angebunden; die zentralen 
Infrastruktureinrichtungen in der Innenstadt sind gleichfalls mit dem (Elektro-) Fahrrad zu erreichen. 
Das Plangebiet ist zudem an drei Seiten vom Siedlungsgefüge umgeben und weist somit insgesamt 
einen Standortvorteil gegenüber Flächen an der Peripherie auf. 
 
Im Rahmen der Planung wurde ein Versickerungsgutachten erstellt, das nachweist, dass das Nieder-
schlagswasser innerhalb des Plangebietes versickert werden kann. In enger Abstimmung mit dem 
Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid (SELH) wurden entsprechende Flächen zur Ver-
sickerung des Niederschlagswassers gem. § 9 (1) Nr. 14 BauGB festgesetzt. Das Versickerungsgut-
achten kann im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (2) BauGB eingesehen werden. Wei-
tergehende Regelungen zum Wasserabfluss, zur Minimierung der Versiegelung und zur Rückhaltung 
des Niederschlagswassers sind im Bebauungsplan festgesetzt: Nach den örtlichen Bauvorschriften 
sind gem. § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 89 der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(BauO NRW) Stellplätze innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen wasserdurchlässig (z.B. mit 
haufwerksporigem Betonplaster, mit Pflasterrasen, Rasengittersteinen oder mit ähnlichen fugenoffe-
nen Systemen und geeigneter Tragschicht und Pflasterbettung) herzustellen, sofern sie nicht unter-
baut sind. Die Flachdächer von Garagen sind mindestens extensiv (z. B. Sedum- oder Grasdach) zu 
begrünen. Die Flachdächer von Hauptgebäuden sind oberhalb des ersten Vollgeschosses mindes-
tens zu 50 % extensiv (Sedum- oder Grasdach) zu begrünen. Sofern nur ein Geschoss errichtet wird, 
so ist dieses mindestens zu 50 % extensiv (Sedum- oder Grasdach) zu begrünen. Der zwischen der 
vorhandenen Allee und der vorderen Baugrenze – parallel zur Parkstraße – aufgrund der vorhande-
nen Topografie entstehende Graben kann zur Entwässerung der Zufahrten genutzt werden sowie ei-
nen Beitrag zum Wasserabfluss bei Starkregenereignissen leisten. Aufgrund der höheren Unterhal-
tungskosten soll dieser jedoch nicht zur sonstigen regelhaften Versickerung herangezogen werden. 
Zusätzlich können bei Bedarf weitere Entwässerungsgräben im Plangebiet vorgehalten werden. Hier-
für bedarf es jedoch keiner zwingenden Festsetzung im Bebauungsplan, da derzeit noch nicht abseh-
bar ist, wo genau die Wohngebäude errichtet werden. Der Bebauungsplan lässt hier Spielraum für die 
Stellung der Wohn- und Nebengebäude sowie auch für weitere Maßnahmen zur Entwässerung des 
Baugebietes.  
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Abwägung zur Stellungnahme von Herrn Michael Feldmann (Stand: 12.03.2021) 
 
Der dem Bebauungsplan zugrundeliegende städtebauliche Entwurf wurde mehrfach überarbeitet. In 
der vorliegenden Fassung wurde die bauliche Dichte deutlich zurückgenommen, so dass sich die An-
zahl der entstehenden Wohneinheiten und somit die Anzahl der erforderlichen Stellplätze entspre-
chend verringert. Die Stellplätze sind grundsätzlich auf den Baugrundstücken selbst unterzubringen. 
Das Baugebiet bietet hierfür auch ausreichend Raum. 
 
Geländemodellierungen sind ausschließlich innerhalb des Plangebietes vorgesehen. Das anfallende 
Niederschlagswasser wird in Versickerungsanlagen zur Versickerung gebracht werden. Eine starke 
Beeinträchtigung des angrenzenden Landschaftsschutzgebietes wird – gerade auch durch den Ab-
stand der geplanten Bebauung zum Landschaftsschutzgebiet – nicht gesehen. Umweltschutzverbän-
den wird im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (2) BauGB die Möglichkeit gegeben, eine 
Stellungnahme zur Planung abzugeben. Besonders (streng) geschützte Arten kommen nach der Be-
standsanalyse zur Artenschutzprüfung – mit Ausnahme der Zwergfledermaus – nicht vor. Die Zwerg-
fledermaus ist die häufigste Fledermausart in Lüdenscheid. Sie ist als Kulturfolger stark an die Bautä-
tigkeit des Menschen gebunden. Bei einer Begehung für die Artenschutzprüfung konnte entlang des 
Waldsaums eine jagende Zwergfledermaus nachgewiesen werden. Da keine potentiellen Quartiere 
für in Höhlen oder Gebäuden lebende Fledermäuse gefunden wurden, wirkt sich die Planung nicht 
negativ aus. Da darüber hinaus im Untersuchungsgebiet keine besonders streng geschützten Arten 
vorkommen, ist der Eingriff durch die Planung als sehr gering zu bezeichnen. Im Gegenteil könnten 
sich die Artenzahlen, zumindest bei den Vögeln, noch erhöhen. Durch die Bepflanzung der Baugrund-
stücke entstehen mittelfristig neue Biotopstrukturen, die von bislang im Plangebiet nicht vorkommen-
den Arten besiedelt werden könnten. 


